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0   Sohlenauflageplatte. 
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0   Die  Erfindung  betrifft  eine  Sohlenauflageeinrich- 
tung  bei  Skibindungen,  welche  auf  einem  Ski  ange- 
ordnet  und  an  der  Skibindung  abgestützt  ist  und 
sowohl  gegen  Verschieben  als  auch  gegen  Abheben 
gehalten  ist.  Die  Sohlenauflageplatte  weist  eine 
Grundplatte  zur  Auflage  auf  dem  Ski  und  eine  Trag- 
platte  zur  Auflage  eines  Skischuhs  auf,  wobei  die 
Grundplatte  und  die  Tragplatte  miteinander  minde- 
stens  im  Bereich  eines  ihrer  Längsränder  elastisch 
verbunden  sind. 

Um  bei  einer  solchen  Sohlenauflageplatte  zumin- 
dest  eine  zweite  definierte  Lage  für  die  Auflage  der 
Skischuhsohle  zu  gewährleisten,  wird  sie  erfindungs- 
gemäß  derart  gestaltet,  daß  eine  Einlage  (8,8'; 
28,28',28")  vorgesehen  ist,  welche  entweder  in 
Längsrichtung  der  Sohlenauflageplatte  (1)  in  den  Be- 
reich  eines  Anschlags  (7)  der  Grundplatte  (2)  ein- 
schiebbar  ist  oder  in  diesem  Bereich  der  Grundplatte 
(22,22',22")  quer  zur  Sohlenauflageplatte 
(21  ,21  ',21")  verdrehbar  angeordnet  ist.  Es  ist  weiters 
erfindungswesentlich,  daß  die  Einlage 
(8,8';28,28',28")  mit  der  Trageplatte  (3,23)  wahlweise 
in  oder  außer  Eingriff  bringbar  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Sohlenauflageplatte 
nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  oder  8. 

Eine  Sohlenauflageplatte  der  eingangs  genann- 
ten  Art  ist  in  der  DE-OS  40  40  383  in  verschiede- 
nen  Ausführungsformen  geoffenbart.  In  jeder  Aus- 
führung  ist  gemeinsam,  daß  die  Tragplatte  gegen 
die  Kraft  des  elastisch  verformbaren  Bereiches  in 
Richtung  zur  Grundplatte  hin  niedergeschwenkt 
werden  kann,  bis  die  Tragplatte  an  einem  als  An- 
schlag  wirkenden  Fortsatz  der  Grundplatte  aufliegt. 
Wenn  auch  diese  bekannte  Sohlenauflageplatte  die 
gesetzten  Ziele  gewährleistet,  ist  sie  doch  mit  dem 
Nachteil  behaftet,  daß  der  Abstand  zwischen  der 
Oberseite  der  Tragplatte  und  der  Unterseite  eines 
Sohlenniederhalters  der  Skibindung  nur  eine  einzi- 
ge  definierte  Lage  zuläßt.  Sollen  in  Verbindung  mit 
der  bekannten  Ausführungsform  Skischuhsohlen 
unterschiedlicher  Stärke  Verwendung  finden,  so 
kommt  es  entweder  zu  einem  unerwünschten  Ver- 
klemmen  oder  zu  einem  nicht  erwünschten  Spiel 
der  Skischuhsohle  zwischen  der  Tragplatte  und 
dem  Sohlenniederhalter. 

Aus  der  US-PS  4.586.727  ist  weiters  die  Ver- 
wendung  eines  keilförmigen  Elementes,  sowie  die 
Maßnahme  bekannt,  die  Tragplatte  und  die  Grund- 
platte  relativ  zueinander  durch  einen  elastisch  ver- 
formbaren  Abschnitt  abzustützen.  Allerdings  ist  da- 
bei  nachteilig,  daß  die  beiden  Endabschnitte  des 
Tragkörpers  aus  einem  deformierbaren  Kunststoff- 
material  bestehen,  wodurch  bei  wiederholten  Ver- 
stellungen,  insbesondere  auch  bei  sich  wechseln- 
den  Witterungsverhältnissen  (Kälte  durch  die  Au- 
ßentemperatur,  Wärme  durch  Sonneneinstrahlung) 
Materialermüdungen  und  dadurch  Brüche  entste- 
hen  können.  Bei  erheblichen  Höhenunterschieden 
ist  die  Beanspruchung  der  beiden  Endabschnitte 
des  Tragkörpers  besonders  hoch. 

Eine  ähnliche  Sohlenauflageplatte  ist  aus  der 
EP-B1-0345  371  bekannt  geworden.  Bei  dieser  be- 
kannten  Lösung  besteht  die  Sohlenauflageplatte  im 
wesentlichen  aus  einer  auf  der  Oberseite  des  Ski 
aufliegenden  Basisplatte  und  einer  darüber  ange- 
ordneten  Trittplatte,  welche  mit  der  Basisplatte 
über  in  Skilängsrichtung  abfallende  bzw.  ansteigen- 
de  Schrägflächen  derart  zusammenwirkt,  daß  eine 
Relativverschiebung  der  Trittplatte  und  der  Basis- 
platte  in  Skilängsrichtung  zu  einer  Höhenverstel- 
lung  der  Trittplatte  relativ  zum  Ski  bzw.  der  Basis- 
platte  führt.  Dabei  ist  die  Ausgestaltung  derart,  daß 
zwischen  der  Basisplatte  und  der  Trittplatte  außer 
den  erwähnten  Schrägflächen,  welche  stufenlos 
ausgebildet  und  insbesondere  eben  sind,  zur  Ski- 
querrichtung  schräg  verlaufende,  miteinander  zu- 
sammenwirkende  Steuerflächen  vorgesehen  sind, 
von  denen  die  eine  relativ  zur  anderen  in  Skiquer- 
richtung  verstellbar  ist,  derart,  daß  die  aneinander- 
liegenden  Steuerflächen  die  Relativlage  der  Basis- 
platte  und  der  Trittplatte  in  Skilängsrichtung  be- 

stimmen  und  bei  einer  Relativverstellung  der  Steu- 
erflächen  in  Skiquerrichtung  die  Basisplatte  und  die 
Trittplatte  ihre  Relativlage  in  Skilängsrichtung  än- 
dern  und  dadurch  die  Höhenlage  der  Trittplatte 

5  relativ  zur  Basisplatte  bzw.  dem  Ski  verändert  wird. 
Dadurch  ergibt  sich  die  zwingende  Verwendung 
eines  Steuerschiebers,  welcher  mittels  einer  in  der 
Trittplatte  gelagerten  Gewindestange  zu  betätigen 
ist.  Somit  ist  der  gesamte  Aufbau  dieser  bekannten 

io  Sohlenauflageplatte  in  der  Herstellung  kostenauf- 
wendig  und  in  der  Betätigung  umständlich.  Außer- 
dem  besteht  die  Gefahr  einer  Vereisung. 

In  der  FR-OS  2,655.867  (vgl.Fig.5-7)  sind  Soh- 
lenplatteneinrichtungen  geoffenbart,  bei  welchen 

75  die  Tragplatte  über  eine  elastische  Zwischen- 
schicht  verbunden  ist,  deren  Verformbarkeit  mittels 
Einlagen  veränderbar  ist.  Diese  bekannte  Lösung 
liegt  jedoch  dem  Anmeldungsgegenstand  weiter 
entfernt  als  der  eingangs  bereits  berücksichtigte 

20  Stand  der  Technik. 
Hier  setzt  nun  die  Erfindung  ein,  die  es  sich 

zum  Ziel  gesetzt  hat,  bei  Sohlenauflageplatten  der 
eingangs  genannten  Art  zumindest  eine  zweite  de- 
finierte  Lage  für  die  Auflage  der  Skischuhsohle  zu 

25  gewährleisten. 
Gelöst  wird  die  gestellte  Aufgabe  erfindungs- 

gemäß  durch  die  in  der  Kennzeichnung  des  An- 
spruches  1  bzw.  8  angeführten  Merkmale.  Dadurch, 
daß  eine  Einlage  vorgesehen  ist,  welche  entweder 

30  nach  Anspruch  1  in  Richtung  der  Längsachse  der 
Sohlenauflageplatte  in  den  Bereich  des  Anschlages 
der  Grundplatte  einschiebbar  oder  nach  Anspruch 
8  in  diesem  Bereich  in  Richtung  quer  zur  Sohlen- 
auflageplatte  drehbar  angeordnet  und  mit  der  Trag- 

35  platte  wahlweise  in  Eingriff  oder  von  dieser  außer 
Eingriff  bringbar  ist,  wird  eine  definierte  Lage  für 
die  Oberseite  der  Tragplatte  erzielt,  so  daß  auch 
bei  Einsetzen  von  Skischuhen  geringerer  Stärke 
der  Skischuh  zwischen  der  Sohlenauflageplatte  und 

40  dem  Sohlenniederhalter  in  der  vorgegebenen  Posi- 
tion  sicher  gehalten  wird.  Dabei  ist  die  Einlage  als 
Einschiebeelement  besonders  einfach  sowohl  in 
der  Herstellung  als  auch  in  der  Handhabung. 

Die  Merkmale  des  Anspruches  2  bestimmen  in 
45  besonders  einfacher  Weise  die  Stärke  des  Ein- 

scheibeelementes.  Dabei  wird  durch  die  Merkmale 
des  Anspruches  3  sichergestellt,  daß  kein  unge- 
wolltes  Verkanten  zwischen  dem  Einschiebeele- 
ment  und  der  Sohlenauflageplatte  entsteht,  wenn 

50  letztere  in  ihrer  Ausgestaltung  für  stärkere  Ski- 
schuhsohlen  Verwendung  finden  soll.  Durch  die 
Merkmale  des  Anspruches  4  wird  weiters  ein  Ver- 
rasten  des  Einschiebeelementes  an  der  Sohlenauf- 
lageplatte  auch  ohne  Verwendung  zusätzlicher 

55  Bauteile,  z.B.  durch  eine  Federverrastung,  gewähr- 
leistet,  die  Gegenstände  der  Ansprüche  5  und  6 
bestimmen  in  besonders  einfacher  Weise  die  ver- 
rastete  Lage  des  Einschiebeelementes.  Durch  die 
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Merkmale  des  Anspruches  7  kann  eine  wahlweise 
Höhenlage  erzielt  werden. 

In  Weiterentwicklung  der  zweiten  erfindungsge- 
mäßen  Ausgestaltung  ist  nach  den  Merkmalen  des 
Anspruches  9  ist  die  Einlage  als  ein  Bolzen  mit 
abgeflachter  Stützfläche  ("halbmondförmig")  aus- 
gebildet.  Durch  einfaches  Verdrehen  um  90°  kann 
der  Bolzen  mit  der  Tragplatte  in  Eingriff  oder  von 
dieser  außer  Eingriff  gebracht  werden.  Um  die 
Tragplatte  nach  außen  hin  nicht  unnötiger  Weise 
zu  erweitern,  ist  für  diese  Ausführungsform  nach 
Anspruch  10  eine  Handhabe  in  der  Form  eines 
Schraubendrehers  oder  eines  Gabelwerkzeuges 
vorgesehen,  welches  in  eine  oder  in  mehrere,  kon- 
gruent  gestaltete  Aussparung(en)  des  Bolzens  ein- 
setzbar  ist. 

Durch  die  Merkmale  der  Ansprüche  10  bis  15 
werden  weitere,  besonders  vorteilhafte  Ausgestal- 
tungen  der  zwiten  Variante  unter  Schutz  gestellt. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  der  Zeichnung, 
die  mehrere  Ausführungsbeispiele  darstellt,  näher 
beschrieben.  Hiebei  zeigen:  die  Figuren  1  bis  5  ein 
erstes  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen 
Sohlenauflageplatte  mit  einem  als  Einlage  ausge- 
stalteten  Einschiebeelement  im  Längsschnitt,  wobei 
die  Figuren  1  und  2  das  Einschiebeelement  in  der 
wirksamen  Lage  zeigen,  und  wobei  in  Fig.1  die 
Sohlenauflageplatte  in  Verbindung  mit  einer  Skibin- 
dung  dargestellt  ist  und  Fig.2  die  Sohlenauflage- 
platte  in  vergrößertem  Maßstab  veranschaulicht. 
Fig.3  zeigt  das  Einschiebeelement  in  der  unwirksa- 
men  Lage  und  die  Fig.4  gesondert  das  Einschiebe- 
element.  In  der  Fig.5a  ist,  als  eine  Variante,  ein 
Einschiebeelement,  dessen  Dicke  größer  ist,  veran- 
schaulicht.  In  der  Fig.5b  ist  als  eine  weitere  Varian- 
te,  ein  Einschiebeelement  mit  verringerter  Dicke 
dargestellt.  Die  Figuren  6  bis  20  zeigen  ein  zweites 
Ausführungsbeispiel,  wobei  die  Figuren  6  und  7  die 
Sohlenauflageplatte  im  Längsschnitt  mit  einem  als 
Einlage  ausgestalteten  Bolzen  in  der  wirksamen 
bzw.  unwirksamen  Lage  darstellen.  Die  Fig.8  zeigt 
einen  Schnitt  entlang  der  Linie  Vlll-Vlll  in  der  Fig.6 
und  Fig.9  den  gleichen  Schnitt,  jedoch  in  einer 
entrasteten  Lage  des  Bolzens.  Fig.  10  ist  ein  Quer- 
schnitt  entlang  der  Linie  X-X  in  Fig.8.  Die  Figuren 
11  und  12  zeigen  den  Bolzen  mit  zwei  verschiede- 
nen  Aufnahmestellen  in  Vorderansicht,  Fig.  13  eine 
Handhabe  zur  Betätigung  des  Bolzens  und  Fig.  14 
ein  Detail  des  Bolzens  in  Seitenansicht.  Die  Figu- 
ren  15  bis  17  zeigen  eine  Variante  des  Bolzens  im 
Querschnitt  und  die  Figuren  18  bis  20  eine  andere 
Ausgestaltung  der  Lagerung  dieses  Bolzens,  ähn- 
lich  den  Schnitten  gemäß  den  Figuren  8  bis  10. 

Im  ersten  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figu- 
ren  1  bis  3  ist  auf  der  Oberseite  eines  Ski  10  eine 
Sohlenauflageplatte  1  in  Verbindung  mit  einer  in 
Fig.1  nur  in  ihrem  Umriß  dargestellten  und  einen 
Sohlenniederhalter  20a  aufweisenden  Skibindung 

20  angeordnet.  Sowohl  die  Befestigung  der  Skibin- 
dung  20  auf  dem  Ski  10  als  auch  die  Anordnung 
und  Befestigung  der  Sohlenauflageplatte  1  ist  für 
sich  bekannt  und  bedarf  für  den  Fachmann  keiner 

5  weiteren  Erörterung.  Die  Sohlenauflageplatte  1 
weist  in  an  sich  bekannter  Weise  eine  Grundplatte 
2  und  eine  Tragplatte  3  auf,  welche  letztere  auf 
ihrer  Oberseite  eine  Gleitplatte  4  trägt.  Die  Trag- 
platte  3  ist  mit  der  Grundplatte  2  mittels  zweier 

io  elastischer  Abschnitte  5,6  verbunden,  und  kann  bis 
zu  einem  Anschlag  7,  welcher  als  ein  Vorsprung 
oder  ein  Quersteg  an  der  Grundplatte  2  ausgebildet 
ist,  nach  unten  gedrückt  werden.  Auf  diese  Weise 
wird  ein  Einsetzen  von  Skischuhen  30  mit  zwei 

15  verschieden  starken  Sohlen  30a,30b  zwischen  dem 
Sohlenniederhalter  20a  der  Skibindung  20  und  der 
Tragplatte  3  bzw.  der  Gleitplatte  4  ermöglicht. 

Erfindungsgemäß  ist  bei  dieser  Sohlenauflage- 
platte  1  eine  als  Einschiebeelement  8  ausgebildete 

20  Einlage  vorgesehen.  Das  Einschiebeelement  8 
weist  an  seinem  vorderen  Abschnitt  1  1  eine  Fläche 
auf,  die  auf  der  Auflagefläche  des  Anschlages  7 
aufliegt.  Anschließend  an  diesen  Abschnitt  11  ist 
am  Einschiebeelement  8  eine  Aussparung  12  er- 

25  kennbar,  die  in  ihren  Abmessungen  größer  als, 
oder  höchstens  gleich  groß  wie  die  Breite  des 
Anschlages  7  ist.  Weiter  anschließend  weist  das 
Einschiebeelement  8  eine  Handhabe  13  mit  einem 
Schaft  14  und  einem  Betätigungskopf  15  auf.  Am 

30  Schaft  14  der  Handhabe  13  ist  ein  Rastelement  16 
vorgesehen,  welches  in  der  unwirksamen  Lage  des 
Einschiebeelementes  8  von  einer  ersten  Rastaus- 
nehmung  17a  in  der  Tragplatte  3  aufgenommen 
wird.  Die  Tragplatte  3  weist  auch  eine  zweite  Rast- 

35  ausnehmung  17b  auf,  welche  die  Position  des  Ein- 
schiebeelementes  8  in  dessen  wirksamen  Lage  be- 
stimmt  (vgl.  Fig.2).  In  der  unwirksamen  Lage  des 
Einschiebeelementes  8  liegt  der  Kopf  15  an  der 
Stirnseite  der  Sohlenauflageplatte  1  an,  wobei  der 

40  vordere  Abschnitt  11  den  Anschlag  7  hintergreift, 
so  daß  der  Anschlag  7  in  die  Ausnehmung  12  ragt. 
Zum  Verstellen  des  Einschiebeelementes  8  aus 
dessen  unwirksamen  in  dessen  wirksame  Lage 
wird  der  Kopf  15  in  Richtung  des  Pfeiles  P  gezo- 

45  gen,  wobei  der  Abschnitt  11  entlang  einer  Abschrä- 
gung  7a  des  Anschlages  7  nach  oben  gleitet,  bis 
die  Position  nach  Fig.2  erreicht  ist. 

Es  ist  verständlich,  daß  die  erste  Rastausneh- 
mung  17a  derart  bemessen  ist,  daß  dem  Nieder- 

50  drücken  der  Tragplatte  3  in  diesem  Bereich  kein 
Widerstand  entgegengesetzt  wird.  In  der  unwirksa- 
men  Lage  wirkt  die  Sohlenauflageplatte  1  genauso, 
wie  dies  eingehend  bei  der  Erörterung  des  Standes 
der  Technik  angegeben  wurde. 

55  Wenn  Skischuhe  mit  geringerer  oder  abgenütz- 
ter  Sohlenstärke  zur  Verwendung  gelangen  sollen, 
so  ist  ein  Einschiebeelement  nach  Fig.5a  mit  grö- 
ßerer  Stärke  bzw.  Dicke  vorgesehen.  Die  gesonder- 

3 
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te  Darstellung  des  Einschiebeelementes  8  in  der 
Fig.4  erfolgte  nur  zum  Vergleich  mit  den  Einschie- 
beelementen  8',8"  in  den  Figuren  5a  und  5b.  Soll- 
ten  Skischuhe  mit  noch  stärkerer,  von  der  Norm 
abweichender  Sohle  zur  Verwendung  gelangen,  so 
ist  ein  Einschiebeelement  mit  geringerer  Höhe  zu 
verwenden. 

Beim  zweiten  Ausführungsbeispiel  nach  den 
Figuren  6  bis  20  ist,  wie  die  Figuren  6  und  7 
zeigen,  als  Einlage  ein  Bolzen  28  vorgesehen,  der 
zumindest  eine  Abflachung  28a  aufweist.  Der  Bol- 
zen  28  ist  um  seine  Längsachse,  wie  im  folgenden 
noch  beschrieben  werden  soll,  in  der  Grundplatte 
22  der  Sohlenauflageplatte  21  verdrehbar  gelagert, 
und  gegen  ein  Verschieben  in  Querrichtung  zum 
Ski  gesichert. 

In  der  Fig.6  ist  der  Bolzen  28  in  einer  Lage 
ähnlich  der  Fig.2  gezeigt,  so  daß  die  Tragplatte  23 
in  der  vorgegebenen  Lage  gehalten  wird.  Nach 
Fig.7  ist  der  Bolzen  28  um  90°  verdreht,  so  daß 
jetzt  die  Abflachung  28a  des  Bolzens  28  ein  Nie- 
derdrücken  der  Tragplatte  23  ermöglicht.  In  die- 
sem  Fall  wirkt  die  Abflachung  28a  des  Bolzens  28 
als  Anschlag  für  die  Unterseite  23a  der  Tragplatte 
23.  Die  Lage  der  Sohlenauflageplatte  21  nach  Fig.7 
entspricht  somit  hinsichtlich  der  Wirkungsweise  je- 
ner  nach  Fig.3  des  ersten  Ausführungsbeispiels. 
Um  den  Bolzen  28  in  die  unwirksame  bzw.  wirksa- 
me  Lage  zu  verdrehen,  ist  dieser  mit  seinen  beiden 
Endabschnitten  28g,28h  in  den  beiden  Seitenwän- 
den  22a,22b  der  Grundplatte  22  drehbar  gelagert. 
Dabei  weist  die  hintere,  in  den  Figuren  8  und  9 
links  liegende  Seitenwand  22a  eine  Sackbohrung 
22c  auf,  in  welche  der  zugeordnete  Endabschnitt 
28g  des  Bolzens  28  unter  Zwischenschaltung  einer 
Feder  29  eingereift.  Am  anderen,  nach  außen  hin 
freien  Endabschnitt  28h  des  Bolzens  28  ist  ein 
Kragen  mit  zwei  Rastnasen  28e  angebracht,  welche 
in  der  einen  verrasteten  Lage  des  Bolzens  28  in  ein 
Paar  von  Rastaussparungen  22d  der  Grundplatte 
22  eingreifen  (vgl.  Figuren  8  und  10).  Im  Bereich 
des  Bewegungsweges  des  Kragens  mit  den  Rast- 
nasen  28e  weist  die  Grundplatte  22  eine  Nut  22f 
auf.  In  der  anderen  verrasteten  Lage  des  Bolzens 
28  greifen  die  Rastnasen  28e  in  ein  anderes  Paar 
von  Rastausnehmungen  22d  der  Grundplatte  22 
ein.  Der  Bolzen  28  liegt  mit  seinem  mittleren  Um- 
fangsabschnitt  auf  der  Tragplatte  23  bzw.  Grund- 
platte  22  auf  (vgl.  Fig.8).  Dabei  bilden  in  der  wirksa- 
men  Lage  des  Bolzens  28  nach  Fig.6  die  Umfangs- 
abschnitte  28b,28c  Stützflächen  für  die  definierte 
Position  der  Tragplatte  23.  In  der  unwirksamen 
Lage  des  Bolzens  28  nach  Fig.7  liegt  dieser  hinge- 
gen  mit  seinem  der  Abflachung  28a  gegenüberlie- 
genden  Umfangsabschnitt  28d  auf  der  Grundplatte 
22  auf,  wobei  in  dieser  Lage,  wie  bereits  beschrie- 
ben,  die  Abflachung  28a  des  Bolzens  28  den  An- 
schlag  für  die  Unterseite  23a  der  Tragplatte  23 

bildet. 
Zum  Verstellen  des  Bolzens  28  aus  der  wirksa- 

men  in  die  unwirksame  Lage  oder  umgekehrt  ist 
eine  Handhabe  vorgesehen,  die  mit  mindestens 

5  einer  Aufnahmestelle  des  Bolzens  28  in  Eingriff 
bringbar  ist.  Wie  man  es  den  Figuren  8,9  und  11 
entnehmen  kann,  weist  der  Bolzen  28  an  der  Stirn- 
seite  seines  freien  Endabschnittes  28h  als  Aufnah- 
mestelle  einen  Schlitz  28f  auf,  in  welchen  als  Hand- 

io  habe  ein  Schraubendreher  31  (vgl.Fig.9)  einsetzbar 
ist.  Bei  Bedarf  kann  die  Aufnahmestelle  am  Bolzen 
28  auch  als  ein  Kreuzschlitz  ausgebildet  sein.  Sinn- 
gemäß  gelangt  dann  ein  Kreuzschlitz-Schrauben- 
dreher  zur  Anwendung.  In  der  Ausgestaltung  nach 

15  den  Figuren  12  und  13  ist  die  Ausnehmung  durch 
zwei  Aufnahmebohrungen  28'f  gebildet,  in  welche 
ein  Gabelwerkzeug  32  mit  seinen  beiden  Gabelzin- 
ken  32a  einsetzbar  ist. 

Im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ist  die 
20  Feder  durch  eine  Gummifeder  29  gebildet.  Diese 

Ausgestaltung  ist  zweckdienlich,  weil  in  Längsrich- 
tung  des  Bolzens  28  nur  dann  eine  Kraft  auftritt, 
wenn  der  Bolzen  28  in  Richtung  seiner  Längsachse 
(s.den  Pfeil  Pi)  von  außen  her  verschoben  wird. 

25  Die  verschobene  Lage  des  Bolzens  28  ist  in 
Fig.9  dargestellt,  aus  welcher  erkennbar  ist,  daß  die 
beiden  Rastnasen  28e  außer  Eingriff  von  den  Rast- 
aussparungen  22d  gekommen  sind,  und  der  Bolzen 
28  durch  Drehung  des  Schraubendrehers  31  in 

30  Richtung  des  Pfeiles  P2  in  die  andere  gewünschte 
Lage  bringbar  ist.  Durch  Aufheben  des  vom 
Schraubendreher  31  aufgebrachten  Druckes  (P1) 
wird  der  Bolzen  28  durch  die  Entspannung  der 
Gummifeder  29  nunmehr  in  dieser  Lage  verrastet, 

35  wobei  die  beiden  Rastnasen  28e  in  das  andere 
Paar  von  Rastausnehmungen  22d  der  Grundplatte 
22  eingreifen. 

Die  Figuren  15  bis  17  stellen  eine  Variante  des 
vorangehend  beschriebenen  Bolzens  28  dar,  indem 

40  der  Bolzen  28'  außer  einer  ersten  Abflachung  28'a 
eine  zweite  Abflachung  28'i  aufweist.  Dabei  ist  der 
Abstand  der  zweiten  Abflachung  28'i  geringer  als 
jener  der  Abflachung  28'a.  Auf  diese  Weise  wird  - 
ähnlich  wie  bei  der  Variante  des  ersten  Ausfüh- 

45  rungsbeispiels  -  gewährleistet,  daß,  wenn  Skischu- 
he  mit  vom  Werk  her  von  der  Norm  abweichenden 
dünneren  Sohlen  oder  mit  bereits  abgenützten 
Sohlen  zum  Einsatz  gelangen  sollen,  wobei  im 
letzteren  Fall  das  Ausmaß  der  Abnützung  noch 

50  tolerierbar  ist,  der  vorgeschriebene  Abstand  zwi- 
schen  Sohlenauflagefläche  und  Sohlenniederhalter 
eingehalten  wird.  Es  ist  nur  verständlich,  daß  die 
Abflachung  28'i  mit  geringerer  Höhe  bei  Skischuh- 
sohlen  mit  geringerer  Stärke  zum  Einsatz  gelangen 

55  soll.  Soll  hingegen  die  Sohlenauflageplatte  für  Ski- 
schuhe  mit  von  der  Norm  abweichenden  stärkeren 
Sohlen  zur  Verwendung  gelangen,  so  ist  die  zweite 
Abflachung  in  einem  größeren  Abstand  auszubil- 

4 
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den,  als  dies  bei  der  ersten  Abflachung  28'a  für 
Normsohlen  der  Fall  ist. 

Bei  Bedarf  kann  anstelle  der  Gummifeder  auch 
ein  Tellerfedernpaket,  eine  Blattfeder  oder  eine 
Schraubenfeder  Verwendung  finden.  Nach  den  Fi- 
guren  18  und  19  ist  der  linksseitige  Endabschnitt 
28"g  des  Bolzens  28"  durch  eine  Schraubendruck- 
feder  29"  abgestützt,  die  mit  ihrem  einen  Ende  in 
einer  als  Federkäfig  ausgestalteten,  mit  einem  Zen- 
trierzapfen  22"g  versehenen  Sackbohrung  22"c  der 
Grundplatte  22"  und  mit  ihrem  anderen  Ende  in 
einer  Federaufnahme  28"k  des  Bolzens  28"  unter- 
gebracht  ist.  Am  Bolzen  28"  ist  in  diesem  Fall  nur 
ein  einziger  Ansatz  28"d  vorgesehen,  der  wahlwei- 
se  mit  einer  von  drei  Rastaussparungen  22"e  der 
Grundplatte  22"  in  Eingriff  und  -  zum  Verdrehen 
des  Bolzens  28"  -  von  dieser  außer  Eingriff  bring- 
bar  ist.  Bei  der  vorliegenden  Variante  ist  zwar  der 
Aufwand  größer  als  bei  der  Verwendung  einer 
Gummifeder  29,  doch  ist  durch  die  Verwendung 
einer  Schraubendruckfeder  29"  auch  die  verrastete 
Lage  des  Bolzens  28"  sicherer.  Dadurch  kann  die- 
se  Ausführungsform  insbesondere  für  den  Rennlauf 
und  für  sehr  sportliche  Skifahrer  Verwendung  fin- 
den.  Die  Betätigung  des  Bolzens  28"  nach  dieser 
Variante  geht  im  wesentlichen  in  der  bereits  be- 
schriebenen  Weise  vor  sich.  Diese  und  weitere 
Vorteile  der  Erfindung  sind  in  den  Ansprüchen  9 
bis  14  angeführt. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  beschriebenen 
und  gezeigten  Ausführungsbeispiele  beschrankt. 
Beispielsweise  kann  die  Federverrastung  nach  dem 
letzten  Ausführungsbeispiel  auch  bei  der  Ausge- 
staltung  nach  den  Figuren  3  und  4  erfolgen.  Eben- 
so  kann  die  Sicherung  gegen  ein  ungewolltes  Ver- 
schieben  des  Bolzens  nach  den  Figuren  3  und  4 
bei  der  letzten  Ausgestaltung  Verwendung  finden. 
Es  ist  weiters  denkbar,  wenn  ausreichend  Platz 
vorhanden  ist,  auf  die  Verwendung  eines  gesonder- 
ten  Werkzeuges  und  Aufnahmestellen  am  Bolzen 
zu  verzichten  und  anstatt  dessen  den  Bolzen  mit 
einer  zum  Verdrehen  geeigneten  Handhabe  zu  ver- 
sehen.  Diese  Ausgestaltung  hat  den  Vorteil,  daß  ein 
Verstellen  des  Bolzens  ohne  Benutzung  eines 
Werkzeuges  durchgeführt  werden  kann,  ist  jedoch 
mit  dem  Nachteil  behaftet,  daß  ein  ungewolltes 
Verdrehen  des  Bolzens  leichter  erfolgt,  als  dies  bei 
der  Verwendung  eines  Werkzeuges  möglich  ist. 

Patentansprüche 

1.  Sohlenauflageplatte  für  Skischuhe  bei  Skibin- 
dungen,  insbesondere  bei  Vorderbacken,  wel- 
che  Sohlenauflageplatte  auf  einem  Ski  ange- 
ordnet  und  an  der  Skibindung,  welcher  sie 
zugehörig  ist,  abgestützt  und  sowohl  gegen 
ein  Verschieben  in  der  Horizonalen  als  auch 
gegen  ein  Abheben  in  der  Vertikalen  gehalten 

ist,  wobei  die  Sohlenauflageplatte  eine  Grund- 
platte  zur  Auflage  auf  dem  Ski  und  eine  Trag- 
platte  zur  Auflage  des  Skischuhs  aufweist,  und 
wobei  die  Tragplatte  und  die  Grundplatte  rela- 

5  tiv  zueinander  mindestens  im  Bereich  eines 
ihrer  jeweiligen  Längsränder  durch  einen  ela- 
stisch  verformbaren  Abschnitt  abgestützt  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß,  wie  an  sich  be- 
kannt,  zwischen  der  Grundplatte  (2)  und  der 

io  Tragplatte  (3)  eine  in  Längsrichtung  der  Soh- 
lenauflageplatte  (1)  verstell-  bzw.  verschiebba- 
re  Einlage  (8,8';  28,28',28")  vorgesehen  ist, 
welche  mittels  eines  Rastelementes  (16)  zu- 
mindest  mit  einer  Rastausnehmung  (17b)  der 

15  Tragplatte  (3,23)  wahlweise  in  Eingriff  oder  von 
dieser  außer  Eingriff  bringbar  ist,  daß  die  Einla- 
ge  als  ein  Einschiebeelement  (8)  ausgebildet 
ist,  welches  an  seinem  vorderen  Abschnitt  (11) 
eine  der  Auflagefläche  des  Anschlages  (7)  im 

20  wesentlichen  entsprechende  Fläche  aufweist, 
an  der  anschließend  eine  Aussparung  (12)  aus- 
gebildet  ist  und  an  diese  anschließend  eine 
Handhabe  (13)  mit  einem  Schaft  (14)  und  ei- 
nem  Betätigungskopf  (15)  vorgesehen  ist,  und 

25  daß  die  Sohlenauflageplatte  (1)  bis  zu  einem 
Anschlag  (7)  in  der  Grundplatte  (2)  einschieb- 
bar  ist. 

2.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  1,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  das  Einschiebeelement 

(8)  eine  Stärke  aufweist,  welche  dem  freien 
Abstand  zwischen  dem  Anschlag  (7)  und  der 
Tragplatte  (3)  in  deren  unbelastetem  Zustand 
entspricht. 

35 
3.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Abmessungen  der 
Aussparung  (12)  der  Einlage  (8)  größer  als, 
zumindest  gleich  groß  wie,  die  Auflagefläche 

40  des  Anschlages  (7)  sind. 

4.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Rastelement  (16)  am 
Schaft  (14)  der  Handhabe  (13)  vorgesehen  ist, 

45  welches  Rastelement  (16),  im  eingeschobenen 
Zustand  des  Einschiebeelementes  (8)  betrach- 
tet,  wahlweise  mit  einer  von  zumindest  zwei 
Rastausnehmungen  (17a,17b)  der  Tragplatte 
(3)  in  Eingriff  bringbar  ist. 

50 
5.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  erste,  in  Einschiebe- 
richtung  des  Einschiebeelementes  (8)  vorne 
liegende  Rastausnehmung  (17a)  der  Tragplatte 

55  (3)  in  der  niedergedrückten  Lage  der  Trittplatte 
(3)  eine  widerstandslose  Aufnahme  des  Rast- 
elementes  (16)  gewährleistet. 

5 
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6.  Sohlenauflageplatte  nach  einem  der  Ansprüche 
2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
unwirksamen  Lage  des  Einschiebeelementes 
(8)  der  Betätigungskopf  (15)  an  der  Stirnseite 
der  Sohlenauflageplatte  (1)  anliegt,  wobei  der 
vordere  Abschnitt  (11)  des  Einschiebeelemen- 
tes  (8)  den  Anschlag  (7)  der  Grundplatte  (2) 
hintergreift,  und  der  Anschlag  (7)  in  die  Aus- 
nehmung  (12)  ragt. 

7.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mehrere  Einschiebeele- 
mente  (8,8';8")  unterschiedlicher  Höhe  vorge- 
sehen  sind,  die  in  die  Sohlenauflageplatte  (1) 
wahlweise  einschiebbar  sind. 

8.  Sohlenauflageplatte  für  Skischuhe  bei  Skibin- 
dungen,  insbesondere  bei  Vorderbacken,  wel- 
che  Sohlenauflageplatte  auf  einem  Ski  ange- 
ordnet  und  an  der  Skibindung,  welcher  sie 
zugehörig  ist,  abgestützt  und  sowohl  gegen 
ein  Verschieben  in  der  Horizonalen  als  auch 
gegen  ein  Abheben  in  der  Vertikalen  gehalten 
ist,  wobei  die  Sohlenauflageplatte  eine  Grund- 
platte  zur  Auflage  auf  dem  Ski  und  eine  Trag- 
platte  zur  Auflage  des  Skischuhs  aufweist,  und 
wobei  die  Tragplatte  und  die  Grundplatte  un- 
tereinander  mindestens  im  Bereich  eines  ihrer 
jeweiligen  Längsränder  durch  einen  elastisch 
verformbaren  Abschnitt  verbunden  sind,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  eine  Einlage 
(8,8';28,28',28")  vorgesehen  ist,  welche  im  Be- 
reich  eines  Anschlages  (7)  der  Grundplatte 
(22,22',22")  in  Richtung  quer  zur  Sohlenaufla- 
geplatte  (21  ,21  ',21")  verdrehbar  angeordnet 
und  mit  der  Tragplatte  (3,23)  wahlweise  in  Ein- 
griff  oder  von  dieser  außer  Eingriff  bringbar  ist. 

9.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einlage  als  ein  Bolzen 
(28)  ausgebildet  ist,  der  mindestens  eine  Abfla- 
chung  (28a)  aufweist,  wobei  der  Bolzen  (28)  in 
seiner  unwirksamen  Lage  mittels  seiner  Abfla- 
chung  (28a)  als  Anschlag  für  die  Unterseite 
(23a)  der  Tragplatte  (23)  dient,  und  wobei  der 
Bolzen  (28)  in  seiner  wirksamen  Lage  den  frei- 
en  Abstand  zwischen  der  Grundplatte  (2)  und 
der  Tragplatte  (3)  ausfüllend,  letztere  in  der 
vorgegebenen  Position  nach  unten  unverrück- 
bar  hält. 

10.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  den  Bolzen  (9),  quer 
zur  Längsachse  der  Sohlenauflageplatte  (1), 
eine  Handhabe  (31;32)  z.B.  ein  Schraubendre- 
her  (31)  oder  ein  Gabelwerkzeug  (32)  ansetz- 
bar  ist,  wobei  der  Bolzen  (28)  an  der  Stirnseite 
seines  freien  Endabschnittes  (28h)  zur  Aufnah- 

me  einer  dieser  Handhaben  (31;32  eine  ent- 
sprechende  Aussparung,  wie  einen  Schlitz 
(28f)  oder  Kreuzschlitz,  oder  zwei  Bohrungen 
(28'f)  aufweist  (Fig.9  und  11  bis  13). 

5 
11.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  9  oder  10, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Bolzen 
(28',28")  zumindest  zwei  Abflachungen 
(28'a,28'i)  ausgebildet  sind,  die  von  der  Mittel- 

io  längsachse  des  Bolzens  (28',28")  in  unter- 
schiedlichen  Abständen  verlaufen  und  die 
wahlweise  mit  der  Tragplatte  (3)  in  Eingriff 
bringbar  sind. 

15  12.  Sohlenauflageplatte  nach  einem  der  Ansprüche 
9  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Bolzen  (28,28',28")  in  zwei  Seitenwänden 
(22a,22b)  der  Grundplatte  (22)  drehbar  gela- 
gert  ist,  daß  der  Bolzen  (28,28',28")  mit  sei- 

20  nem  hinteren,  dem  freien  Endbereich  (28h) 
entgegen  gelegenen  Endabschnitt  (28g)  unter 
Zwischenschaltung  einer  Feder  (29;29")  in  ei- 
ner  Sackbohrung  (22c)  der  hinteren  Seiten- 
wand  (22a)  der  Grundplatte  (22)  gelagert  ist, 

25  und  daß  an  seinem  freien  Endabschnitt  (28g) 
einen  Kragen  mit  mindestens  einer  Rastnase 
(28e;28"e)  aufweist,  welche  Rastnase(n)  wahl- 
weise  mit  zwei  oder  mit  zwei  Paar  Rastausneh- 
mungen  (22e;22"e)  der  Grundplatte  (22;22")  in 

30  Eingriff  und  von  diesen  gegen  die  Kraft  der 
Feder  (29;29")  außer  Eingriff  bringbar  ist  bzw. 
sind. 

13.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  12,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Grunplatte 

(22;22")  in  ihrem  den  Kragen  mit  der  bzw.  mit 
den  Rastnase(n)  (28e;28"e)  aufweisenden  Ab- 
schnitten  des  Bolzens  (28,28")  mit  einer  Nut 
(22f;22"f)  versehen  ist. 

40 
14.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  12,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder  eine 
Gummifeder  (29)  ist,  die  zwischen  dem  Boden 
der  Sackbohrung  (22c)  und  der  hinteren  End- 

45  wand  des  Bolzens  (28)  eingesetzt  ist,  und  daß 
die  Gummifeder  (29)  an  ihrem  mittleren  Ab- 
schnitt  am  Boden  der  Sackbohrung  (22c) 
und/oder  an  der  hinteren  Endwand  des  Bol- 
zens  (28)  befestigt,  vorzugsweise  an  diesem 

50  bzw.  an  dieser  festgeklebt  ist. 

15.  Sohlenauflageplatte  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder  eine 
Schraubendruckfeder  (29")  ist,  die  mit  ihrem 

55  einen  Ende  in  der  mit  einem  Zentrierzapfen 
(22"g)  versehenen  Sackbohrung  (22"c)  der 
Grundplatte  (22")  und  mit  ihrem  anderen  Ende 
in  einer  Federaufnahme  (28"k)  des  Bolzens 

6 
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(28")  untergebracht  ist. 
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